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Höhe der durchschnittlichen Altersrenten im Jahr ihres Zugangs 2000 - 2024 

Jedes Jahr erreichen Versicherte die Altersgrenzen der Gesetzlichen Rentenversicherung und erhalten erstmalig ihre Altersrente. 2024 waren 

dies knapp 940 Tausend Männer und Frauen (vgl. Abbildung VIII.10a). Der durchschnittliche Zahlbetrag ihrer Renten lag 2024 in Westdeutschland 

bei 1.355 Euro (Männer) bzw. 929 Euro (Frauen). Schaut man auf Ostdeutschland, so lagen die Männerrenten mit 1.271 Euro etwas niedriger, 

die Frauenrenten mit 1.218 Euro aber deutlich höher. 

Verfolgt man die Höhe der neu gezahlten Durchschnittsrenten in den Jahren zuvor, hier zwischen 2000 und 2023, zeigt sich – hier am Beispiel 

der Männer in Westdeutschland - ein unterschiedlicher Verlauf:  

- In der Phase zwischen 2000 und etwa 2013 weisen die durchschnittlichen Zahlbeträge in den Jahren ihres Erstbezuges kaum Unterschiede 

auf: So erhielten westdeutsche Männer, die 2000 in Rente gingen, einen Betrag von 916 Euro. Fand der Altersübergang 2013 statt, lag der 

Betrag bei 913 Euro. 

- Seitdem lässt sich ein stetiger Aufwärtstrend erkennen. Die neu zugehenden Altersrenten liegen umso höher, je später sie erstmalig bezogen 

werden. So ergibt sich bei einem Rentenbeginn im Jahr 2024 ein Zahlbetrag von 1.355 Euro, fand die erstmalige Rentenzahlung im Jahr 

2014 statt, erhielten die Rentner 91r Euro. 

Diese Abweichungen lassen sich erklären, wenn man beachtet, wie eine Rente ermittelt wird: Nach der Rentenformel (vereinfacht dargestellt) 

errechnet sich die Höhe einer neu zugehenden Altersrente aus der Multiplikation der Summe der persönlichen Entgeltpunkte (sog. „Renten-

punkte“) mit dem im Auszahlungsjahr geltenden aktuellen Rentenwert. Da der aktuelle Rentenwert (im Prinzip) nach Maßgabe der Lohnentwick-

lung jährlich angepasst wird, kann die Entwicklung der Zugangsrenten seit 2014 nicht überraschen. Je höher der aktuelle Rentenwert, desto 

höher fallen die Renten aus. So hat sich in den zurückliegenden zehn Jahren der aktuelle Rentenwert um rund 31 % (Westdeutschland) und 43 

% (Ostdeutschland) erhöht (vgl. Abbildung VIII.39_40).  

Für die Entgeltpunkte gilt, dass die Höhe einer Rente von deren Zahl abhängt. Je mehr Entgeltpunkte, desto höher fallen die Renten aus. Die 

Entgeltpunkte widerspiegeln sowohl die Einkommensposition, die die Versicherten im Durchschnitt ihres Arbeitslebens innegehabt haben, als 

auch die Dauer der versicherungs- und beitragspflichtigen Beschäftigung. Hinzu kommt, dass es bei vorgezogenen Altersrenten zu Abschlägen 

kommen kann, die die Summe der persönlichen Entgeltpunkte mindern. So kürzt der Zugangsfaktor in der Rentenformel die Rente um 0,3 Prozent 

für jeden Monat der vorzeitigen Inanspruchnahme. Auf der anderen Seite erhöht sich die Summe der persönlichen Entgeltpunkte, wenn Anspruch 

auf einen Grundrentenzuschlag besteht (vgl. Abbildung VIII.48). 

Wenn nun zwischen 2000 und 2013 - trotz der (in diesen Jahren allerdings schwachen) Erhöhung des aktuellen Rentenwerts - die jeweils neu 

gezahlten durchschnittlichen Altersrenten eine annähernde Konstanz aufweisen, dann ist dies vor allem eine Folge von Veränderungen des 

https://www.sozialpolitik-aktuell.de/files/sozialpolitik-aktuell/_Politikfelder/Alter-Rente/Datensammlung/PDF-Dateien/abbVIII10a.pdf
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zweiten Faktors in der Rentenformel, nämlich der Entgeltpunkte. Zu erkennen ist, dass die Rentner*innen, die in dieser Zeit erstmals ihre Alters-

rente bezogen haben, im Schnitt (!) sinkende Entgeltpunkte aufweisen. Die Umbrüche in der Arbeitswelt und der Erwerbsbiografien wie Niedrig-

löhne, unstete und prekäre Beschäftigung, Zeiten von Mehrfach- und Langzeitarbeitslosigkeit, früher Berufsausstieg machen sich hier bemerkbar. 

Zu dem Rückgang der Summe der persönlichen Entgeltpunkte haben vor allem die bei vorgezogenen Altersrenten eingeführten Abschläge bei-

getragen. Die Daten zeigen, dass die Verbreitung von Abschlägen bis etwa 2013 ein sehr hohes Niveau aufweist (vgl. Abbildung VIII.45).  

Auch bei der aufwärts weisenden Entwicklung der Zugangsrenten seit 2014 haben die Entgeltpunkte ihre Bedeutung: Nicht nur der aktuelle 

Rentenwert hat sich jährlich, sondern auch die durchschnittliche Zahl Entgeltpunkte weist nach oben: So hat sich die Verbreitung von Abschlägen 

vermindert, da die Möglichkeiten einer vorgezogenen Altersrente eingeschränkt bzw. ganz verschlossen worden sind. Zugleich steigt bei den 

Älteren die Dauer ihrer versicherungspflichtigen Beschäftigung, denn der Berufsausstieg und der Renteneinstieg erfolgen später. Und bei den 

neu zugehenden Altersrenten von Frauen wirkt sich aus, dass die nachrückenden Jahrgänge eine höhere Erwerbsbeteiligung aufweisen. Hinzu 

kommt, dass die Zahl der persönlichen Entgeltpunkte durch die (rückwirkende) Anrechnung von Kindererziehungszeiten („Mütterrente“) steigt.  

 

Rentendynamik: Anpassung auch der Bestandsrenten 

Nach dem Grundsatz der dynamischen Rente geht der jährlich angepasste aktuelle Rentenwert in die Berechnung jeder Rente ein, nicht nur in 

die neu zugehenden Renten des aktuellen Jahres, sondern auch in die Berechnung der in den Jahren zuvor zugegangenen Renten (Bestands-

renten). Es bleibt in der Ruhestandsphase also nicht bei den ursprünglichen Zahlbeträgen des Erstbezugs einer Rente. So liegt beispielsweise 

der Betrag der durchschnittlichen Altersrente, die im Erstbezugsjahr 2014 gezahlt wurde, zehn Jahre später – unter sonst gleichbleibenden 

Bedingungen – in Folge der mehrmaligen Anpassungen deutlich höher. Nur so kann sichergestellt werden, dass die Rentner*innen an der allge-

meinen Einkommens- und Wohlstandsentwicklung teilhaben und nicht abgehängt werden.  

Dies wird in der Abbildung VIII.44b berücksichtigt, indem die Zugangsrenten der vergangenen Jahre nach Maßgabe des aktuellen Rentenwerts 

von 2024 hochgerechnet werden. Dann stellt sich die Frage, ob sich die aktuellen Durchschnittsrenten im Bestand danach unterscheiden, in 

welchem Jahr der Rentenzugang stattgefunden hat. Macht es einen Unterschied aus, wann der Altersübergang stattgefunden hat und die Rente 

erstmalig ausgezahlt worden ist? 

 

  

https://www.sozialpolitik-aktuell.de/files/sozialpolitik-aktuell/_Politikfelder/Alter-Rente/Datensammlung/PDF-Dateien/abbVIII45.pdf
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Methodische Hinweise 

Die Ausgangsdaten entstammen der Rentenzugangsstatistik der Deutschen Rentenversicherung Bund. Ausgewiesen werden die Rentenzahlbe-

träge. Das heißt, dass die Bruttorenten um die Beiträge der Rentner*innen zur Krankenversicherung und zur sozialen Pflegeversicherung ver-

mindert sind.  

Beim Vergleich zwischen den alten und neuen Bundesländern ist bis 2023 das zwischen Ost und West abweichende Rentenrecht zu beachten: 

Der aktuelle Rentenwert Ost lag bis dahin in Entsprechung des niedrigeren Gehaltsniveaus unter dem aktuellen Rentenwert West (vgl. Abbildung 

VIII.100 und Abbildung VIII.27). Zugleich wurden die persönlichen Entgeltpunkte in den neuen Bundesländern einer Hochwertung unterzogen. 
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